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XIV (Lenitimithusgstrunfennenzz. Di  E unverehelichte
Caju  L eh erzeugte m Jahre 1852 mit der gleichfalls er
ehelichten Caja Urm eine Tochter, we  e bei der hl Taufe den
Namen Livia erhielt, und ſelbſtverſtändlich den Familiennamen Wurm
3Zu führen hatte. Im Jahre 1866 heiratete Cajus die Caja,
unterließ bS aber, die NMun 1P80 —AC1t0 eingetretene Legitimirung ſeiner
Tochter Livia im Taufbuche anmerken zu laſſen. Im Jahre 1876
gebar genannte, unverehelichte Livia ein Kind, da auf den Namen
Flavia getauft wurde, und natürlich den Familiennamen ſeiner
Mutter Wurm hatte. Erſt ließ ſich Cajus bewegen,
die Legitimirung der Livia in's Taufbuch eintragen 3u laſſen,
daß dieſelbe nuln den Familiennamen Mehl hatte Nun entſtehen
die zwei Fragen:

Welchen Familiennamen hat In olge dieſer Legitimirungs—
Berbuchung die Flavia führen Mehl oder Wurm?
Was hat bezüglich der Anmerkung im Taufbuche 3u geſchehen,
falls Flavia durch dieſe Legitimirungs Verzeichnung auch den
Familiennamen Mehl erhalten 0
Ad Mit Rückſicht auf *  22 161 und 165 des ⁴

ann kein vernünftiger Zweifel arüber obwalten, daß in olge
dieſer Legitimirungs-Verbuchung der Livia auf den Familiennamen
Mehl Unul auch deren Kind Flavia den Familiennamen Mehl 3u
führen habe Der genannte 161 lautet nämlich:

„Kinder, welche außer der Ehe geboren und durch die nachher
erfolgte Verehelichung ihrer Eltern In die Familie eingetreten In
werden, ſowie ihre Nachkommenſchaft, Uunter die ehelich Er

gerechnet; können ſie den in einer inzwiſchen beſtandenen
9e E ehelichen Kindern die Eigenſcha der Erſtgeburt und
andere bereits erworbene Rechte nicht ſtreitig machen.“

165 aber El Uneheliche Kinder ſind überhaupt den
Rechten der Familie und der Verwandtſchaft ausgeſchloſſen; ſie
haben weder auf den Familiennamen de Vaters, noch auf den el,
da Wappen und andere Vorzüge der Eltern Anſpruch; führen
den Geſchlechtsnamen der UÜUtter

Daß Livia In olge der Legitimirungsanmerkung IM Tauf⸗
buche den Familiennamen Mehl 0 ühren habe, iſt mit I  lch
auf 8 161 ſounenklar; daß aber auch Flavia den Familien—
V Hhrer Mutter, alſo den Namen Mehl habe, ſagt klar der
Schlußſatz des 1465 daß der mſtand, daß die Legitimirung
der Livia erſt nach der Geburt der Flavia angemerkt worden iſt,
keine —  hme von der durch die Legitimirungsanmerkung erfolgenden
Familiennamensänderung mache, ergibt ſich unzweifelhaft ans der
Im 161 enthaltenen Einſchaltung: ＋

14 ihre Nachkommen⸗
chaft.“ Denn nicht Livia wird zufolge der Legitimirungs⸗
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anmerkung Unter die ehelich erzeugten“ Kinder de. Caju und
der Caja Mehl gerechnet, ſondern auch die „Nachkommenſchaft“ der
Livia, die Flavia; Flavia wird E angeſehen, al bb ſie eineaußereheliche Tochter der Iu der Ehe erzeugten Livia Mehl waäre

—0 Da die Aenderung 68 Familiennamens der Flavialediglich eine Conſeéquenz der Legitimirungsanmerkung ihrer Mutter
Livia ſt, kann der Matrikenführer, der dieſe Familiennamens—Aenderung der Flavia Im Taufbuche erſichtlich 3 machen hat, ohneBedenken nach jener Verordnung vorgehen, velche da  H hoheMiniſterium de Inneren Im Einverſtändniſſe utit dem hohenCultusminiſterium bezüglich der Anmerkung der Legitimationen mM
aQufbuche zuletzt veröffentlicht hat E iſt dieß der ErlaSeptember 1868 23 welcher nach einigen Weiſungenbezüglich der Eintragung de. unehelichen Vater Iu die Taufmatrikeund Verbuchung der DEeI subsequens matrimonhium erfolgten Legiti—mirung unehelich geborner Kinder, wörtlich folgendes enthält:„Hieraus blgt, daß u allen derlet zweifelloſen Fällen die
Dazwiſchenkunft der politiſchen Behörde nicht geſetzlich gefordert ſt,ud daß derartige Anliegen der Parteien, wobei es ſich nich um
eine Abänderung, ſondern UNur um Vervollſtändigung 68 Geburts—

durch die Eintragung des unehelichen Kindesvaters und An⸗
merkung der ſpäter erfolgten Verehelichung der Eltern handelt, füglich von dem Führer de Geburtsbuches für ſich allein abgethanwerden önnen. ESs mu jedoch In jedem Falle einer ſpäterenEintragung de unehelichen Vaters Iun die Gehurtsmatrikel dieſer
Umſtand erſichtlich gemacht und die Sache ſo eingerichtet werden,
daß erkennbar werde, was urſprünglich aufgenommen und was
nachgetragen worden iſt

Die Amtshandlung der politiſchen Behörde hat nur dann Platz
3  u greifen, (un üher die dentität der Perſon, oder ſonſtige
den Gegenſtand weſentliche Fragen Zweifel werden

SoOo der Wortlaut des de genannten Miniſterial—rlaſſes September 1868 Allerdings beſchäftigt ſich dieſer
Erlaß nUuLr mit der Verzeichnung der 61 subsequens matrimonium
eingetretenen Legitimirung außerehelich Geborner Im Qufbuche
Aber venn nan einerſeits die Entſtehungsurſache und den (itirten
Schlußwortlaut dieſes Erlaſſes, andererſeits die Sachlage de Iu
(De ſtehenden 9  C mn Erwägung zie  7 ommt dem
Uſſe daß Iu dem vorliegenden Falle die Anmerku 19 n dem
0u ber die Aenderung de Familiennamens
der Flavia auch „füglich von dem Führer de Gehburts⸗—
U  E für ſich allern abgethan werden löuner, ohne
daß hiezu „die Amtshandlung der politiſchen Behörde“! In Anſpru

Denngu iehmen iſt
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5 ES nach dem Geſagten Wudent, daß Flavia Run⸗
mehr den Familiennamen E zu ühren habe Die Entſtehungs—
Urſache des mehrgenannten Miniſterial⸗Erlaſſes aher iſt In der Note
der hohen Statthalterei fi  1 Oberöſterreich OIn das HochwürdigſteBiſchöfliche Ordinariat Linz dd September 1868 mit
folgenden orten ausgedrückt: „Von einer Landesbehörde iſt zur
Sprache gebracht worden, daß dte Verhandlungen Berichtigung
der Geburtsbücher Aus Anlaß der durch die nachgefolgte Verehe—
ichung der (CTIU eingetretenen Legitimationen unehelicher Kinder
3u einer nicht unerheblichen Geſchäftslaſt der Landesbehörde 96·
worden ſind.“ Darf der Matrikenführer zur Verminderung der
„Geſchäftslaſt“ der Landesbehörde die durch nachgefolgte Verehelichung
des Cajus mit der Caja eingetretene Legitimirung der Livia (undimplicite auch die Aenderung de Familiennamens der Livia) ohneIntervention der politiſchen Behörde Im Taufbuche anmerken,
⁰ darf EL doch auch PEl Analogiam die hiedurch — 1P80 erfolgteund ſonnenklare Aenderung des Familiennamens der Flavia ebenſo
gut ohne Intervention der politiſchen ehörde im Geburtsbucheerſichtlich machen. Wozu dann In dieſem ſo klaren Falle nochdie vielen Mühen und Schreibereien zur Vermehrung der „Geſchälaſt“ der politiſchen Behörden? „Welches eſe denn in dieſemzweifelloſen Falle die Dazwiſchenkunft der Olt Behörde erfordern?“Handelt C ſich 10 im vorliegenden Falle „Nicht eine
Abänderung, ſondern Vervollſtändigung des
Geburtsbuches.“ Denn gerade ⁰ wie Urch die Anmerkung,daß Cajus Mehl die Caja Wurm geehelicht hat, und noch dazu
durch die Einſetzung des Namens und Characters de Cajus In die
Rubrik „Vater“ da Geburtsbuch an der elle, wo der Taufact
der Livia verzeichnet nicht abgeändert, ondern ver.
vollſtändigt wird wird auch da Geburtsbuch an der Stelle,
wWO der Taufact der Flavia eingeſchrieben iſt, durch dte Iu der
Rubrik „Mutter“ eingefügte Ergänzung, „daß die Mutter Livia
Ur die Eheſchließung ihrer Mutter Caja Wurm nit dem aju
Mehl auf den Namen Mehl legitimirt worden ſei“ nicht abge⸗
andert, ondern ebenfalls vervollſtändigt. Und In den
Fällen, 10 C8 ſich Il Aum eine Abänderung, ondern Um
eine Vervollſtändigung des Geburtsbuches Iu olge eingetretenerLegitimationen handelt, kann 10 nach dem citirten Miniſterial⸗Erlaſſe
die Sache füglich von dem Führer des Geburtsbuches für ſich allein
abgethan werden. Der Führer de Geburtsbuches, In welchemder Taufact der Flavia aufſcheint, darf alſo die Aenderung des
Familiennamens der Flavia von Wurm In Mehl ohne Intervention
der politiſchen Behörde Im aufbuche anmerken; aber

10
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So, daß die Urſprüngliche Eintragung nicht abgeändert,ſondern vervollſtändigt wird. Er darf alſo kein Wort
durchſtreichen oder gau radieren, ſondern In oder für die Rubrik
„Mutter“ eine Ergänzung In der anbringen, „daß erkennbar
werde, was Urſprünglich aufgenommen und vas nachgetragen worden

Er kann alſo der Eintragung Iu der Rubrik „Mutter“ Iu.
fügen: „Später subsequens matrimonium legitimirte Tochterdes Cajus Mehl und der Caja gebornen Wurm“.

2 So, daß die Behelfe Beweiſe für die Richtigkeit dieſer
Ergänzung auch In genügender Weiſe ſichergeſtellt und angedeutet
ind Hier ſind nunl zwei Fälle möglich: Entweder a) ſind die
Taufacte der Livia und der Flavia bei demſe

en Matrikenführer—
Amte verbucht, oder bei * f ch 1e I Matrikenführer-Aemtern.

a0 a) wird im Taufbuche einfach mit Bezugnahme auf die
elle, wo der Taufact der Livia eingetragen ſteht, angemerkt:
„Siehe hieſige Taufmatrik Band eite 4

20 wird auf einem der letzteren Blätter des Taufbuches,
In e  em der Taufact der Flavia verzeichnet ſteht, ein nach der
Legitimirungsverbuchung der Livia ausgefertigter (ſog richtiggeſtellter
Taufſchein der Livia gut befeſtigt, und an der Stelle, wo der Tau
act der Flavia eingetragen ſt, hinter der Anmerkung über die
geſchehene Aenderung des Familiennamens der Flavia zur Orientirung
noch beigefügt: „Siehe Taufſchein Ende dieſes Bandes (Seite

Linz Ferdinand &O  cl, Pfarrprov

(Dürfen inder mit der Mutter begraben
werden Es herrſcht hie und da der Gebrauch, tlodtgeborne und
nicht einmal nothgetaufte oder auch nach Empfang des hei Tauf⸗
ſakramentes verſtorbene Kinder mit ihren In olge ſchwerer Ge
burt ſogleich verſtorbenen Müttern zuſammen nicht bloß Iu einem
Grab, ſondern auch Iu einem und emſelben Sarge beerdigen.
ſt der angeführte ebrauch von kirchlicher Uund ſtaat
licher Seite geſtattet, was gelten dießbezüglich für Be
ſtimmungen?

Antwort Da  V ituale BRomanum (Tit VI C 2
De Exsequlis) Inter denjenigen, velchen da kirchliche Begräbniß
3u verſagen ſt, auch die Iuder an, die ohne die hl Taufe ver
orben u Infantibus mortuis absque Baptismo. Dieſe Stelle
Commentirt Baruffaldo und gibt den Grund „Qula nondum
el —6  januam Sacramentorum ingressi sSunt 1I EHeclesiam 1deoque

(COommunieant Hdelibus VIVI. eꝗue mortui „OIII-
munieare debent, Et 0eE gaudent Heclesiastiea 86h

pultura.


